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Betreff 
 

Verwendung der Mittel aus der Sportpauschale in 2017 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Sport- und Kulturausschuss beschließt, die aus der Sportpauschale zur Verfügung ste-
henden Mittel in Höhe von 28.000 € wie folgt an die Vereine auszuzahlen: 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Merten seit 1849 e.V. 7.000 € 
TuS Germania Hersel 1910 e.V. 4.000 € 
SV Vorgebirge 12/25/56 e.V. 10.000 € 
SSV Bornheim 1924 e.V. 2.700 € 
Herseler Wassersportverein 1930 e.V. 3.500 € 
St. Hubertus Schützenbruderschaft Bornheim und Botzdorf 1925 e.V.    800 € 

 
Sachverhalt 
 
Aus den Gesamtmitteln der Sportpauschale stehen nach Abzug der mit Vorrang zu berück-
sichtigenden städtischen Maßnahmen 30.000 € zur Ausschüttung an die Vereine zur Verfü-
gung. Der Verwaltung liegen Anträge von sechs Vereinen vor. Die Summe der geplanten 
Maßnahmen der Vereine beläuft sich auf 79.060 €. Die Übersicht ist als Anlage beigefügt. 
Die Verwaltung hat den sportpolitischen Sprechern der Fraktionen am 16.05.2017 die Anträ-
ge vorgelegt. Bei dieser Gelegenheit haben die Vereine ihre geplanten Maßnahmen vorge-
stellt und Fragen hierzu beantwortet. 
 
Die Verwaltung schlägt entsprechend dem Votum aus der o.g. Besprechung vor, die Mittel -
wie in der Anlage dargestellt - an die Antragsteller zu verteilen. 
 
Ein Betrag in Höhe von 2.000 € wird zunächst nicht verausgabt, um evtl. später eingehenden 
aber dennoch dringenden Anträgen im Laufe des Jahres Rechnung tragen zu können. Eine 
Beschlussfassung darüber würde dann in einer der folgenden Sitzungen des Sport- und Kul-
turausschusses in 2017 gefasst werden können. 
 
Über alle Zuschüsse  werden mit den Vereinen Zuschussverträge geschlossen. Hier wird 
u.a. festgelegt, dass Verwendungsnachweise vorzulegen sind. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Übersicht 2017 
 
 


